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B. Realgymnaſien .
Auf Antrag der Gemeinden können höhere Bürgerſchulen in Real—

gymnaſien verwandelt oder neben höheren Bürgerſchulen Realgymnaſien

errichtet werden .

Dieſelben haben den Zweck, jungen Leuten , welche techniſche Staats —

beamte werden oder als Privattechniker und Gewerbetreibende zu einer

höheren Thätigkeit auch im öffentlichen Leben ſich befähigen wollen , eine

allgemeine ſtreng wiſſenſchaftliche Vorbildung zu ermöglichen , welche zu—

gleich mit ihrem weiteren Bildungsgang und Berufsbedürfniß in einem

engeren Zuſammenhange ſteht .
Die vollſtändigen Realgymnaſien ( zu Karlsruhe und Mann⸗

heim ) haben neun Klaſſen mit je einjährigem Kurſus .
Die mit dem Zeugniß der Reife entlaſſenen Schüler ſind berechtigt ;

1) zum unmittelbaren Eintritt in die Polytechniſche Schule ;

2) nach Erwerbung der für die einzelnen Berufszweige vorgeſchrie —

benen ſpeziellen theoretiſchen Vorbildung und Vollendung des Fachſtudiums

zur Ablegung der Staatsprüfung im Baufache , dem Berg - und Hütten —

fache , dem Forſtfache und dem Ingenieurfache .

Die Abſolvirung von ſieben Klaſſen des Realgymnaſiums berechtigt

( bei dem Vorhandenſein der ſonſt vorgeſchriebenen Bedingungen ) zur

Rezeption als Finanzgehilfe , und als Gehilfe im Dienſte der Groß—

herzoglichen Verkehrsanſtalten , und jene von fünf Klaſſen zur Rezeption

als Aktuariatsinzipient .
Die Abſolvirung von ſechs Klaſſen gewährt das Recht zum Einjäh

rig⸗Freiwilligendienſte .
Die Mittel zum Unterhalt der Realgymnaſien werden , ſoweit nicht

die vorhandenen Fonds und der Ertrag des Schulgeldes reichen , von

den Gemeinden aufgebracht ; wo es erforderlich , können auch Staatsbeä⸗

träge bewilligt werden . Die Schulkaſſe - Rechnung beſorgt in der Regel
der Gemeinderechner .

Im Uebrigen finden die allgemeinen Vorſchriften für höhere Bürger—

ſchulen auch Anwendung auf die Realgymnaſien .

Cttenheim .
( 6 Klaſſen . )

Lehrer :

Richard H. Alletag , Profeſſor , Vorſtand .
Friedrich Bohnert , Profeſſor .
Joſef Greule , Profeſſor .
Franz Miltner , Oberlehrer .

2 Lehramts - Praktikanten , 2 Reallehrer , 5 Nebenlehrer .
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Karlsruhe .

( 9 Klaſſen . )

Lehrer :

karl Kappes , Direktor . S3a .
Andreas Maier , Profeſſor . .

Dr. Philipp Platz, 3170
ſſor .

Vilhelm Stocker , Profeſſor .
Dr. Karl

Ludwig Bauer ,Prrofeffor.
Otto Kiefer , Profeſſor .
Johann Neponnat Heim , Profeſſor .
Wih. Michael Höhler , Profeſſor .
karl Friedrich Müller , Profeſſor .
Otto Hammes , Profeeſſor.
2Lehramts - Praktikanten , 5 Reallehrer , 1 Unterlehrer , 2 Nebenlehrer .

Mannheim .
( 9 Klaſſen . )

Lehrer :

Wolfgang
Moriz Vogelgeſang , Direktor . G3a . .

Wolf Richter , Profeſſor .
Johann Bauer , Profeſſſor .

Dr. Karl Traub , Profeſſor .
Chriſtian Stockert, Profeſſor .

Karl Schüt , Profeſſor .
Dr. Auguſt Behaghel , Profeſſor .
Dr. Hubert Claaſen , Profeſſor . S3b ..
Guſtav Karl Lindemann , Profe eſſor
Lopold Karl Wilhelm Danner , Profeſſor .
Dr. Karl Seldner , Profeſſor .

Yfef
Lutz , Oberlehrer .

2Lehramts⸗Praktikanten , 4 Reallehrer , 11 Nebenlehrer , 1 Diener .

Villingen .
( 6 Klaſſen . )

Lehrer :

farl Adolf Conradi , Profeſſor , Vorſtand .

Itto Dornheim , Profeſſor.
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Chriſtian Roder , Profeſſor
Emil Unſer , Profeſſor .
1 Lehramts - Praktikant , 2 Reallehrer , 1 geiſtl . Lehrer , 2 Nebenlehrer ,

1 Schulkaſſe - Rechner .

C. Höhere Bürgerſchulen .
Die höheren Bürgerſchulen verfolgen den Zweck, ihren Zöglingen die

allgemeine Bildung zu geben , welche für die höheren bürgerlichen Kreiſe

nothwendig oder wünſchenswerth iſt . Sie ſind halb Staats - , halb Ge—

meindeanſtalten . Die Mittel für dieſe Schulen , die nicht nothwendig

gehalten werden müſſen , werden nämlich , ſoweit nicht die vorhandenen

Fonds reichen , von den einzelnen Gemeinden aufgebracht ; der Staat

gibt aber Zuſchüſſe zu den einzelnen Anſtaltskaſſen , welche in der Regel
von dem Gemeinderechner geführt werden . Dagegen ſteht die obere Auf—

ſicht und Leitung der Anſtalten , einſchließlich der Ernennung der Lehrer,
den ſtaatlichen Schulbehörden zu.

Die Direktoren unddie wiſſenſchaftlich gebildeten Lehrer ( Profeſſoren )
werden mit Staatsdiener - Eigenſchaft , die anderen ( ſtändigen ) Lehrer mit

den Rechten der Volksſchul - Lehrer , bezw. den in den Geſetzen vom 11. März
1868 und 25. Juni 1874 bezeichneten Rechten angeſtellt .

Die höheren Bürgerſchulen ſtehen unmittelbar unter demOberſchulrath .

a. Ohne Lateinunterricht .

( 6 Klaſſen . )

Lehrer :

Freiburg : Timotheus Merkel , Profeſſor , Vorſtand . Pza .

5 Reichert , Profeſſor .
r . Guſtav 0 Profeſſor .

Huicttc Otto Müh lhäußer , Profeſſor .
Sebaſtian ſger Profef ſor.

1 Lehramts - Praktikant , 7 Real - bezw. Hauptlehrer , 5 Nebenlehrer .

Heidelberg : Robert Salzer , Profeſſor , Vorſtand . .

Guſtav Holzer , Profeſſor .
Karl Gern , Profeſſor .
Dr . Heinrich Schäfer , Profeſſor .
Georg Treiber , Profeſſor.

1 Lehramts - Praktikant , 4 Hauptlehrer , 11 Nebenlehrer .

Karlsruhe : Dr . Friedrich Firnhaber , Profeſſor , Vorſtand.
S. W. .

Ferdinand Rothmund , Profeſſor .
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